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1.  Ziele und Zwecke der Berichtung  

 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 - Teil C - „Gewerbegebiet Steinbrink“ setzt auf 
der 16.126 m² großen Fläche zwei nach dem gültigen Abstanderlass NRW zonierte Gewerbe-
gebietsflächen fest. Dies entspricht den umliegenden Nutzungen und den ursprünglichen Zielen 
des gesamten Gewerbegebietes Steinbrink (vgl.  auch 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
12 – Teil B - )  
 
Die bisher gültige 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 - Teil A - hatte in dem ansonsten 
gewerblich und industriell genutzten Bereich bisher zwei Sondergebiete für großflächigen Ein-
zelhandel festgesetzt. Es handelte sich dabei um ein Sondergebiet „S 2“ für einen Verbrau-
chermarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 4.400 m², welcher bis 2005 betrieben wurde. Da-
neben befand sich ein weiteres Sondergebiet „S 3“ für großflächigen Einzelhandel mit max. 
1.200 m² Verkaufsfläche, welches für einen Getränkemarkt und ein Gartencenter genutzt wur-
de. Der seit 2003 wirksame Flächennutzungsplan hatte die Darstellung der Sondergebiete 
übernommen. Der geltende Regionalplan Münsterland (früher: Gebietsentwicklungsplan - Teil-
abschnitt Münsterland) und der in Aufstellung befindliche neue Regionalplan ordnen die Flä-
chen jedoch weiterhin dem Gewerbe- und Industriebereich zu. 

Nach der 2006 beantragten Änderung in Gewerbe- / Industriefläche wurde von der Bezirksre-
gierung Münster bereits mit Schreiben vom 24.08.2006 der Anpassung der Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gemäß § 32 Landesplanungsgesetz (heute: § 
34 Landesplanungsgesetz) zugestimmt. Eine Ausweisung von gewerblicher Baufläche ent-
spricht demnach den Zielen der Regionalplanung. 

Zunächst wurde 2006 die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12 - Teil C -  
„Gewerbegebiet Steinbrink“ sowie der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Beckum für den Bereich Gewerbegebiet Steinbrink in einem Parallelverfahren beschlossen. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch wurde auf dieser 
Basis durchgeführt. Es sind dabei keine Anregungen aus der Öffentlichkeit vorgebracht worden.  
 
Mit den Änderungen des Baugesetzbuches von 2007 ergibt sich dann die Möglichkeit, das an-
gefangene Verfahren in ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren nach § 13 a Baugesetz-
buch zu überführen.  
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Die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12 - Teil C - eignet sich für das neue Instrument des 
beschleunigten Verfahrens weil,  

- sie der Wiedernutzbarmachung des brachgefallenen Einzelhandelsstandortes für gewerbli-
che Nutzung dient. 

-  die Grundfläche des Bebauungsplanes weniger als 20.000 m² umfasst. 

- die Innenentwicklung der Stadt durch den Wegfall von Einzelhandelsfläche an einem 
Standort gestützt wird, der vordringlich für das produzierende Gewerbe vorgesehen ist.  

- den bereits im Gewerbegebiet ansässigen Gewerbetreibenden weitere Flächen zur Expan-
sion zur Verfügung gestellt werden können und damit Investitionen zur Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplätzen Rechnung getragen wird. 

- die Fläche bereits vollflächig versiegelt ist und Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Belange der Umweltschutzes nicht ersichtlich sind.   

 
Auf die zunächst begonnene 8. Änderung des Flächennutzungsplanes konnte somit verzichtet 
werden, da die geordnete städtebauliche Entwicklung durch die Bebauungsplanänderung nicht 
beeinträchtigt war. Der Flächennutzungsplan kann somit auf dem Wege der Berichtigung ge-
mäß § 13 a Absatz 2 Baugesetzbuch nach einem Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 12 - Teil C -  angepasst werden.  
 
Es erfolgte somit nach Klärung aller Randbedingungen im Jahre 2012 ein erneuter Aufstel-
lungs- und Offenlagebeschluss für die Durchführung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
12 - Teil C - im beschleunigten Verfahren bei dem auf die Berichtigung des Flächennutzungs-
planes hingewiesen wurde.  
 
Die ortsübliche Bekanntmachung über die Erlangung der Rechtsverbindlichkeit der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 12 - Teil C – erfolgt am 14.11.2012. 
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Lfd. Nr. 1

1.) 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 Teil C „Gewerbegebiet Steinbrink“
hier: Erlangung der Rechtsverbindlichkeit 

Umgrenzung:
Das Plangebiet wird 
- im Süden, Osten und Westen von der Straße „Daimlerring“ sowie 
- im Norden von den Gewerbeflächen auf den Flurstücken 164 und 282 der Flur 13, 

Gemarkung Beckum begrenzt.

Übersichtsplan, ohne Maßstab                                                Geobasisdaten: Kreis Warendorf

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 25. September 2012 folgenden Beschluss ge-
fasst: 

„Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 Teil C „Gewerbegebiet Steinbrink“ wird gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. Die Begründung wird beschlossen.

Auf den bisherigen Sondergebietsflächen „S 2“ für großflächige Einzelhandelsbetriebe – nur Ver-
brauchermarkt – mit einer Verkaufsfläche von maximal 4.400 m² und „S 3“ für Einzelhandelsbetrie-
be und/oder großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.200 m² 
werden gewerbliche Bauflächen festgesetzt. Die gewerbliche Nachnutzung der Grundstücke wird 
optimiert.

In einem beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch wird von der Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch, von dem Umweltbericht nach § 2a Baugesetzbuch und von der 
Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, abgesehen; § 4c Baugesetzbuch „Überwachung“ der Umweltauswirkungen ist nicht 
anzuwenden.“

Der Beschluss des Rates der Stadt Beckum wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch 
durchgeführt.
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2.) 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Beckum

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 2 Baugesetzbuch im Wege der 
1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Beckum an die Festsetzungen der 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 Teil C „Gewerbegebiet Steinbrink“ angepasst. Diese 
Berichtigung erstreckt sich über den folgenden Bereich: 

Übersichtsplan, ohne Maßstab                                            Geobasisdaten: Kreis Warendorf

Die Darstellungen des seit 12. Juli 2003 wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Beckum 
werden in dem von der 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes überdeckten Bereich aufgeho-
ben. Auf den bisherigen Sondergebietsflächen „großflächige Einzelhandelsbetrieb, nur Verbrau-
chermarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 4.400 m²“ und Einzelhandelsbetriebe und/oder 
großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.200 m²“ wird „gewerb-
liche Baufläche“ dargestellt.

Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Aufstel-
lung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung.

3.) Hinweise zu den bekanntgemachten Bauleitplanungen

Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über die Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen gemäß § 44 Absatz 4 BauGB bei nicht fristgerechter Gel-
tendmachung wird hingewiesen.

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach dem BauGB
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzungen der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes sowie nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Bauleit-
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planung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind.

Bekanntmachungsanordnung
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 Teil C „Gewerbegebiet Steinbrink“ wird hiermit ge-
mäß § 10 Absatz 3 BauGB und die 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Ab-
satz 5 BauGB, jeweils in Verbindung mit § 7 Absatz 4 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Absatz 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung gegen die hiermit bekanntgemachten Bauleitplanungen nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b) die Bauleitplanungen sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat die Ratsbeschlüsse vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 Teil C „Gewerbe-
gebiet Steinbrink“ gemäß § 10 BauGB rechtsverbindlich und die 1. Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes wirksam.

Die Bauleitplanungen werden ab sofort zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Beckum, Fachdienst 
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, Weststraße 46, 59269 Beckum, während der Dienststun-
den bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Beckum, den 8. November 2012 gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister
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